
Grüß Gott Herr Scherer,

als Kirche erfüllen wir viele seelsorgliche, soziale und kulturelle Aufgaben. Mit Ihrem
Kirchenbeitrag helfen Sie uns dabei. Vielen Dank dafür.

Heute informieren wir Sie über Ihren aktuellen Kirchenbeitrag:

Der Jahreskirchenbeitrag 2022 beträgt 338,04 Euro. Sie nützen unseren 3%
Frühzahlerbonus. Der verbleibende offene Beitrag von 327,89 Euro wird wie vereinbart
im Februar abgebucht.

Im Jahr 2021 haben wir von Ihnen Zahlungen in Höhe von 318,35 Euro erhalten.

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns unter 05 0155-2010 an.

Freundliche Grüße
für Ihre Kirchenbeitragsstelle

Kath. Kirchenbeitragsstelle
Postfach 2000
1011 Wien

Tel. 05 0155-2010
Fax 05 0155-2019
) Mo bis Fr 8.00-16.00
E-Mail: kirchenbeitrag@edw.or.at
Internet: www.kirchenbeitrag.wien

Kath. Kirchenbeitragsstelle
1011 Wien, Postfach 2000

Herrn
Wolfgang Scherer
Wiener Str. 60/11/9
3002 Purkersdorf

Öffnungszeiten:
1010 Wien, Wollzeile 7
Mo bis Do 8.00-15.00, Fr 8.00-13.00
jeder 1. Mi im Monat 8.00-18.00
und nach Vereinbarung
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andere Öffnungszeiten:
1100 Wien, Antonsplatz 21
1150 Wien, Meiselstr. 1
1210 Wien, Zaunscherbgasse 4
1220 Wien, Wagramer Str. 93/6/1
Mo bis Do 8.00-13.00
(Juli/August geschlossen)

Datum:
Beitragsnummer:

03.01.2022
4043-0055➔

Abs.:

Bitte bei Antworten im Betreff angeben

Scherer
Wolfgang
1963-09-24
Wiener Str.
60/11/9
Purkersdorf
P

Reinhold Steffel (Stellenleiter)

Bis zu 400 Euro steuerlich absetzbar

Die Katholische Kirche ist gesetzlich verpflichtet (§ 18 Abs. 8 Einkommensteuergesetz), die ab 1.1.2017 
von Ihnen jährlich bezahlten Kirchenbeiträge zur Berücksich gung als Sonderausgaben in der Arbeitneh-
mer- bzw. Einkommensteuerveranlagung bis Ende Februar des Folgejahres elektronisch an das Finanzamt 
zu übermi eln. Es ist gesetzlich vorgesehen, dass die Beiträge nur mehr auf Grundlage einer solchen 
Datenübermi lung im Bescheid berücksich gt werden; dies erfolgt automa sch, eine Geltendmachung in 
der Steuererklärung ist nicht mehr erforderlich. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie diese Datenüber-
mi lung innerhalb von vier Wochen nach Erhalt dieses Briefes bei der Kirchenbeitragsstelle untersagen. Es 
erfolgt dann keine Übermi lung der von Ihnen geleisteten Beträge, die Absetzung des Kirchenbeitrags bei 
der Lohn- bzw. Einkommensteuer ist aber dann nicht möglich. Sollten Sie bereits untersagt haben, erfolgt 
so lange keine Datenübermi lung, bis sie diese Untersagung widerrufen.
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STEUER RÜCK
ERSTATTUNG
Pro Person können Sie 
bis zu € 400,- Kirchen-
beitrag von der Steuer 
absetzen.
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